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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzen von hochstämmigen Laubbäumen
(Nordseite: Hainbuche, Winterlinde, Feldahorn oder Traubeneiche;
Südseite u. sonst. Flächen: Winterlinde, Feldahorn oder Traubeneiche
Mindestgröße H.,3xv.,18-20) 

Anpflanzen von Sträuchern
mit der Mindestgröße v.Str., 3 Tr. 60 -100) aus folgender Pflanzliste:
Acer campestre (Feldahorn) Carpinus betulus (Hainbuche)
Cornus sanguinea (Bluthartriegel) Crataegus laevigata 

(Zweigriffliger Weißdorn)
Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) Ligustrum vulgare

(Rainweide)
Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) Prunus spinosa (Schlehe)
Rosa arvenis (Feldrose) Rosa canina (Hundsrose)
Rosa pimpinellifolia (Hundsrose) Rosa rubiginosa (Wein-Rose)

  
Erhaltung von Bäumen

Anpflanzen von 18 hochstämmigen Laubbäumen
(Feldahorn, Spitzahorn oder Traubeneiche; Mindesthöhe H.,3xv.,18-20)
nach textlicher Festsetzung Nr. 2

Sonstige Planzeichen

Lärmschutzwall mit Höhenangabe bezogen auf die Fahrbahnoberkante 
vor dem Lärmschutzwall

Lärmschutzwand mit Höhenangabe bezogen auf die 
Fahrbahnoberkante vor der Lärmschutzwand

DC

Verkehrsflächen besonderer Art und Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:
Mischflächen ohne Gehsteige, Verkehrsberuhigter Bereich

Zweckbestimmung:
Wirtschaftswege

Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

Bereich für Ein- und Ausfahrt

Punkte, zwischen denen keine Ein- und Ausfahrten liegen dürfen
(siehe Festsetzungen durch Text, Nr. 7)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung sowie 
für Ablagerungen

Abwasserpumpstation

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Unterirdischer Stadtentwässerungskanal

Unterirdische Wasserleitung mit einer Nennweite von 500 mm

Unterirdische Gasleitung mit einer Nennweite von 200 mm

Trafostation

Grünflächen

Öffentliche Grünflächen

Private Grünflächen

                   Straßenbegleitende Grünflächen
                   die der Gestaltung des Straßenkörpers dienen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Anpflanzen von Bäumen

Erhaltung von Bäumen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen, deren 
Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

Grenze des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur 
Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind

Aufschüttung

Abgrabung

Hinweise

Flächen die bereits dem Straßenverkehr gewidmet sind

Festsetzungen durch Text

Zwischen den im Plan mit Dreiecken „A“ und „B“ gekennzeichneten 
Streckenabschnitt besteht ein Zu  und Ausfahrtsverbot. Gleiches gilt für den 
Streckenabschnitt zwischen den Dreiecken „C“ und „D“ sowie für den 
Streckenabschnitt zwischen den Dreiecken „E“ und „F“.

Hinweise

!Flächen, die bereits bisher Straßenflächen sind

!Mögliche Grundstückszufahrt und möglicher Straßenanschluss

!Das Gelände um den Bahnhof und der Stadtteil Damm waren im zweiten Weltkrieg 
Ziel von Bombenabwürfen. Mit dem Vorhandensein von Kampfmitteln ist zu 
rechnen. 

!Nachrichtliche Übernahmen

!Geltungsbereiche anderer Bebauungspläne

!Bodenfunde

!Bei Erdarbeiten sind archäologische Funde zu gewärtigen. Solche Funde sind 
gem. Art. 8 Denkmalschutzgesetz unverzüglich zu melden. Der Fundort ist zu 
belassen.

WL DN 500

GL DN 200

Festsetzungen durch Planzeichen

Art der baulichen Nutzung

Gewerbegebiet

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen 
Hauptverkehrszüge

Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen

Bahnanlagen

Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsflächen

Fahrbahnen, Schrammborde, Sperrflächen und Verkehrsinseln
(Die dargestellte Unterteilung nicht verbindlich)

Fußwege, Fuß- und Radwege, Gehsteige 

Entwässerungsmulden und Straßengräben

Bankette

Verkehrsflächen besonderer Art und Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

P + R - Parkplatz

Busschleuse

Mischflächen ohne Gehsteige, Verkehrsberuhigter Bereich

Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Punkte, zwischen denen keine Ein- und Ausfahrten liegen dürfen

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung sowie 
für Ablagerungen

Abwasserpumpe

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Unterirdischer Stadtentwässerungskanal mit Angabe der Fließrichtung 
und des Durchmessers

Unterirdische Wasserleitung mit einer Nennweite von 500 mm

Unterirdische Gasleitung mit einer Nennweite von 200 mm

Grünflächen

Öffentliche Grünflächen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Anpflanzen von Bäumen

Erhaltung von Bäumen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen, deren 
Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

Grenze des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur 
Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind

Aufschüttung

Abgrabung

Hinweise

Flächen die bereits dem Straßenverkehr gewidmet sind

Festsetzungen durch Text

Zwischen den im Plan mit Dreiecken „A“ und „B“ gekennzeichneten 
Streckenabschnitt besteht ein Zu  und Ausfahrtsverbot. Gleiches gilt für den 
Streckenabschnitt zwischen den Dreiecken „C“ und „D“ sowie für den 
Streckenabschnitt zwischen den Dreiecken „E“ und „F“.

Hinweise

!Flächen, die bereits bisher Straßenflächen sind

!Mögliche Grundstückszufahrt und möglicher Straßenanschluss

!Das Gelände um den Bahnhof und der Stadtteil Damm waren im zweiten Weltkrieg 
Ziel von Bombenabwürfen. Mit dem Vorhandensein von Kampfmitteln ist zu 
rechnen. 

!Nachrichtliche Übernahmen

!Geltungsbereiche anderer Bebauungspläne

!Bodenfunde

!Bei Erdarbeiten sind archäologische Funde zu gewärtigen. Solche Funde sind 
gem. Art. 8 Denkmalschutzgesetz unverzüglich zu melden. Der Fundort ist zu 
belassen.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Maßangaben in Meter

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur 
Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind

Aufschüttung

Abgrabung

        Städtische Stützwand max. 0,8 m über Oberkante Gelände

Festsetzungen durch Text
1.   Bei der Bepflanzung der Grünflächen dürfen zur Bahnseite hin keine 

windbruchgefährdeten Hölzer (z.B. Pappeln), sowie keine stark rankenden und 
kriechenden Gewächse (z.B. Brombeeren verwendet werden. Der 
Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe 
zu wählen. Der Bereich vor den Brücken und Durchlässen etc. der 
Bahnanlagen muss hierbei besondere Beachtung finden. Der Pflanzabstand zu 
den Gleisanlagen ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen.

2.   Im Abschnitt zwischen den Planstraßen A und B ist die im Plan dargestellte 
Einteilung der Straßenflächen der Bahnparallele in straßenbegleitende 
Grünfläche, Gehweg und Fahrbahnen mit Abbiegespuren nicht festgesetzt.
Hier ist eine Reihe von 18 hochstämmigen Laubbäumen festgesetzt, die 
entweder nördlich entlang des Gehsteiges zwischen Gehsteig und Fahrbahn 
oder zwischen den Fahrbahnen angepflanzt werden muss.

3.   Die straßenbegleitende Grünfläche nördlich der Bahnparallele zwischen dem 
Dammer Steg und der Planstraße B ist zugleich eine Fläche für Aufschüttungen 
die zur Herstellung des Straßenkörpers dient.

4.   Die Lärmschutzwände und -wälle sind auf beiden Seiten mit Rank- und 
Kletterpflanzen der Mindestgröße: mTb, 60 - 100 aus folgender Pflanzliste zu 
begrünen:
Clematis vitalba (Waldrebe) Hedera helix (Efeu)
Lonicera caprifolium (Geißblatt) Parthenocissus quinquefolia (Wilder Wein)

5.   Die Böschungsflächen sind mit Ausnahme der Böschungsflächen die nördlich, 
entlang der Bahnparallele zwischen Müllerstraße und Glattbacher Straße 
liegen, als ruderale Grasfluren zu begrünen. Die übrigen Böschungsflächen und 
öffentlichen Grünflächen sind als sonstige Grasfluren zu begrünen.

6.   Im Bereich des Anwesens Glattbacher Straße 11 / 11a sind auf dem privaten 
Grundstück Fl.-Nr. 1890 eine Aufschüttung zur Herstellung des Straßenkörpers 
(siehe Böschungsflächen im Plan) und der Bau einer städtischen Stützwand, 
die max. 0,8 m über das vorhandene Gelände ragen darf, durch 
Grundbucheintrag dinglich zu sichern.

7.   Zwischen den im Plan mit Dreiecken “A” und “B” gekennzeichneten 
Streckenabschnitt besteht ein Zu- und Ausfahrtsverbot. Gleiches gilt für die 
Streckenabschnitte zwischen den Dreiecken “C” und “D”, “E” und “F”,
“G” und “H” sowie “J” und “K”. 

8.   Nach §9 Abs. 1a BauGB in Verbindung mit Art. 6a BayNatschG werden die 
öffentlichen Grünflächen, die straßenbegleitenden Grünflächen, die der Gestal-
tung des Straßenraumes dienen, sowie die festgesetzten Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft als 
Ausgleich den zu erwartenden Eingriffen in Natur und Landschaft zugeordnet. 
Außerdem wird auf der selben Rechtsgrundlage diesen Eingriffen die im Stadt-
gebiet liegende Ausgleichsmaßnahme „Ökokontofläche Neurod“ zugeordnet. 
Die Ausgleichsmaßnahme „Ökokontofläche Neurod“ umfasst insgesamt 
3.459.229 Biotopwertpunkte. Hiervon werden diesem Bebauungsplan 167.481 
Biotopwertpunkte zugeordnet.

Hinweise durch Text

1. Vorhandene DB Netz AG Anlagen (Signalkabel, Oberleitungsanlagen usw.) sind zu 
verlegen bzw. dinglich zu sichern. Insbesondere sind dies der Rückbau der Weiche 
309, der Gleissperre 310 und des Lichtsperrsignals 453 einschließlich der 
signaltechnischen Anpassung der Stellwerksinnen- und außenanlagen sowie die 
Verlegung/Sicherung der Kabeltrasse im Bereich der Ottostraße.

2. Die Signalsicht darf insbesondere durch die Bepflanzung, Verkehrszeichen und 
sonstige Sichthindernisse nicht beeinträchtigt werden.

3. Die Bauvorhaben sind so zu errichten und zu bemessen, dass der Bahnbetrieb auf 
keinen Fall vor, während und nach Beendigung der Bauarbeiten behindert wird.

4. Die öffentlichen Grün- und Straßenflächen sollen, wo dies aus Gründen der Sicherheit 
erforderlich ist, und wo dies die Signalsicht nicht behindert, zu den gewidmeten 
Bahnflächen hin abgezäunt werden.

5. Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen insbe-
sondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug und andere 
Immissionen. In unmittelbarer Nähe der elektrifizierten Bahnstrecke ist mit der Beein-
flussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf mag-
netische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Zur Warnung des Personals gegen 
die Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb werden Tyfone oder Signalhörner benutzt.

6. Bei der Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen in der Nähe der Bahn 
(z.B. Beleuchtung von Parkplätzen, Leuchtwerbung aller Art, etc.) ist darauf zu achten, 
dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, 
Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen.

7. Das Betreten des Bahnbetriebsgeländes ist gemäß der Eisenbahn Bau- und
Betriebsordnung (EBO) untersagt. Wo dies notwendig erscheint, sollen auf den Schutz 
der Anlieger gerichtete Schutzmaßnahmen (Zäune) entlang der Bahngrenze 
vorgesehen werden.

8. Bei Planungen im Bereich der planfestgestellten 110 kV Bahnstromleitung sind die 
einschlägigen Vorschriften zu beachten. Für Baumaßnahmen im Bereich der 
Bahnstromleitung müssen der DB Services Immobilien GmbH rechtzeitig detaillierte 
Unterlagen zur Stellungnahme vorgelegt werden.

9. Da die Straßenbaumaßnahme teilweise in direkter Nachbarschaft zum Bahnkörper 
geplant ist, könnte nach der Inbetriebnahme eine gewisse Gefahr durch von der 
Fahrbahn abkommende Straßenfahrzeuge und ihrer Ladung für die Bahnstrecke 
ausgehen. Es werden daher bei der Ausführung, wo es notwendig erscheint, 
entsprechende Schutzeinrichtungen zwischen der Straße und dem 
Bahnbetriebsgelände mit eingeplant.

10. Das Gelände um den Bahnhof und der Stadtteil Damm waren im zweiten  Weltkrieg
  Ziel von Bombenabwürfen. Mit dem Vorhandensein von Kampfmitteln  ist zu rechnen. 

11. Bei Erdarbeiten sind archäologische Funde zu gewärtigen. Solche Funde sind
      gemäß Art. 8 Denkmalschutzgesetz unverzüglich zu melden. Der Fundort ist zu
      belassen.

12. Bei den Pflanzarbeiten soll autochtones (bodenständiges) Saatgut und
      autochtones Pflanzmaterial verwendet werden.

13. Bei Bauvorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplanes die die Belange des
 Denkmalschutzes berühren, soll das Landesamt für Denkmalpflege jeweils zum
 Bauantrag gehört werden

Hinweise durch Planzeichen

Kennzeichnungen

                     Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen,
deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

 Kohlenwasserstoff, Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe:

     Die Böden müssen im Zuge der Baumaßnahme zum Teil ohnehin abgetragen;
     im übrigen sind sie zu sanieren.

 Kohlenwasserstoff, Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe: Die Böden

müssen im Zuge der Baumaßnahme zum Teil ohnehin abgetragen; im übrigen 
sind sie zu sanieren.

 Verfüllungen mit Bauschutt, Asche, Schlacke: Die Böden sind im Zuge der 

Baumaßnahme zum Teil ohnehin abzutragen. Für die übrigen Böden ist ein 
Bodenaustausch und im Zuge der Bepflanzung eine Bodenverbesserung 
vorgesehen.

 Verunreinigungen mit Schwermetall: Der Boden ist hier bereits teilsaniert. Die 

Sanierung ist vor dem Bau der dort vorgesehenen Straße abzuschließen 
(Bodenaustausch bzw. Immobilisierung der Schadstoffe).

 Verunreinigung mit Heizöl: Sanierung durch Reinigung des Grundwassers über 

eine temporäre Brunnen  Schluckbrunnen  Anlage außerhalb der befestigten 
Straßenfläche.

 Ehemaliger Ablaufberg: Verfüllungen mit Bauschutt, und Schlacke: Die Böden 

sind im Zuge der Baumaßnahme zum Teil ohnehin abzutragen.

 vorhandener Parkplatz: Kohlenwasserstoffbelastungen: Anfallender Erdaushub 
ist abfallrechtlich relevant.

  Fl.Nr. 1710: Allgemeine Altlastenverdachtsfläche

Nachrichtliche Übernahmen

Biotop Nr. 70 nach Stadtbiotopkartierung 1984 - und Biotop Nr. 79
nach dem ABSP (Arten- und Biotopschutzprogramm) 

Geltungsbereiche anderer Bebauungspläne

   Flächen die derzeit dem Bahnbetrieb gewidmet sind

Elektro-Kabeltrasse der AVG (6x 20 KV)  mit Kabeldüker
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Lage im Stadtgebiet

zwischen Anschluss an die Hanauer Straße und Glattbacher Überfahrt 
zum Bau einer städtischen Hauptverkehrsstraße nördlich entlang der 
Bahnlinie Frankfurt - Nürnberg zwischen der Linkstraße und der 
Auhofstraße und zum Bau einer Straßenunterführung und Anbindung 
an die Hanauer Straße im Bereich Schlotfegergrund
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Der Beschluss des Bebauungsplanes wurde am 05.05.2006 gem. § 10 Abs. 3 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden 
im Rathaus der Stadt Aschaffenburg, Dalbergstr. 15, Stadtplanungsamt, zu jedermanns 
Einsicht bereit gehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der 
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2, Abs. 4 BauGB sowie auf § 215 Abs. 1 BauGB ist hingewiesen worden.

Aschaffenburg, 05.05.2006
STADT ASchaffenburg 

gez. Herzog
...............................................
Klaus Herzog
Oberbürgermeister

Aufgrund § 2 Abs. 1 Satz 1, § 9 und § 10 des Baugesetzbuches - BauGB - in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit 
geltenden Fassung, Art. 91 Abs. 3 der Bayerischen Bauordnung - BayBO - in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 04.08.1997 (GVBl. S. 433, BayRS 2132-1-I) in der 
derzeit geltenden Fassung und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern - 
GO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-
1-1-I) in der derzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Aschaffenburg diesen 
Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen 
Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

Aschaffenburg, 02.05.2006
STADT ASchaffenburg 

gez. Herzog
...............................................
Klaus Herzog
Oberbürgermeister

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 19.05.2003 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 19.06.2003 ortsüblich bekannt 
gemacht.

Die Unterrichtung der Bürger und Erörterung (frühzeitige Bürgerbeteiligung) gem. §3 
Abs. 1 BauGB hat durch Aushang des Bebauungsplan-Vorentwurfes vom 03.09.2004 in 
der Zeit vom 10.01.2005 bis 31.01.2005 sowie im Rahmen einer öffentlichen 
Versammlung am 20.01.2005 stattgefunden.

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
21.12.2004 auf Grundlage des Bebauungsplan-Vorentwurfes vom 03.09.2004 gem. § 4 
Abs. 1 BauGB am Verfahren beteiligt. Sie erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme 
innerhalb eines Monats, d. h. bis zum 27.01.2005.

Der Bebauungsplanentwurf vom 06.09.2005 wurde mit Begründungsentwurf vom 
06.09.2005 in der Zeit vom 12.12.2005 bis einschließlich 20.01.2006 gem. § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich ausgelegt. In der Bekanntmachung vom 02.12.2005 wurde angegeben, 
dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt werden soll.

In der Bekanntmachung vom 02.12.2005 war auch darauf hingewiesen worden, dass 
gemäß der Überleitungsvorschrift des § 244, Abs. 2, Satz 1 des Baugesetzbuches - 
BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2.141, 
berichtigt 1998, S. 137), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2004 (BGBl. I S. 
1.359), auf dieses Bebauungsplanverfahren die Vorschriften des Baugesetzbuches in 
der vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung weiterhin Anwendung finden.

Der Stadtrat der Stadt Aschaffenburg hat in der Sitzung am 03.04.2006 den 
Bebauungsplan vom 23.01.2006 in der Fassung vom 20.03.2006 gem. § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen und die Begründung hierzu vom 23.01.2006 gebilligt.

Aschaffenburg, 02.05.2006
STADT ASchaffenburg 

gez. Herzog
...............................................
Klaus Herzog
Oberbürgermeister

Überlappung 
B-Plan 18/15

Geändert durch BPl 18/15, in 
Kraft getreten am 14.03.2009

Überlappung
B-Plan 18/17

Geändert durch BPl 18/17, in 
Kraft getreten am 17.11.2006

Geändert durch BPl 18/14, in 
Kraft getreten am 18.07.2008

Geändert durch BPl 18/19, in Kraft 
getreten am 31.10.2014
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